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Kundmachung über die Beschlüsse des Gemeinderates am 23.03.2021 

 

Rechnungsabschluss 2020: 
Der Gemeinderat hat den Rechnungsabschluss 2020 beschlossen. 
Der Rechnungsabschluss schließt mit folgenden Zahlen: 
 

Einnahmen € 4.157.873,55 

Ausgaben € 4.222.445,21 

Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit €    - 64.571,66 
 

Allg. Haushaltsrücklage nach RA 2019: € 599.988,12 

Allg. Haushaltsrücklage nach RA 2020: € 429.566,01 

Differenz: € - 170.422,11 
 

Der Rechnungsabschluss ist auch öffentlich auf der Homepage unter www.roitham.at abrufbar. 
 

Dienstpostenplanänderung: 

Der Gemeinderat hat die Änderung im Dienstpostenplan (Streichung der Planstelle für die                                      
Schülerausspeisung 0,5 GD 23.1) beschlossen. 
 

Nachtragsvoranschlag 2021 und MEFP 2022-2025: 

Durch die Vorziehung des Projektes „Feuerwehrhaus Zubau“ mit Baubeginn noch 2021, muss der Voranschlag 

2021 und MEFP 2022-2025 inkl. der Prioritätenreihung angepasst werden. Der Gemeinderat hat den Nachtragsvor-

anschlag 2021 und MEFP 2022-2025 beschlossen. 
 

Pachtvertrag Pichlmann – Gemeinde für Teilfläche aus Pz. 1228 KG Roitham: 

Der Gemeinderat hat den Pachtvertrag mit den Ehegatten Pichlmann zur Sicherung der Grundfläche für die         

Errichtung eines Rückhaltebeckens „Roitham Nord 2“ beschlossen. 
 

Nebenvereinbarung zum Pachtvertrag Pichlmann – Gemeinde für Teilfläche aus Pz. 1228 KG Roitham: 

Der Gemeinderat hat die Nebenvereinbarung zum Pachtvertrag zwischen der Gemeinde Roitham und den Ehegatten 
Pichlmann zur Einleitung von Oberflächenwässer von Baugrundstücken aus dem Gst. 1228 KG Roitham beschlossen. 
 

Fischerei-Pachtvertrag Gemeinde – Gebetsroither: 

Der Gemeinderat hat den Fischerei-Pachtvertrag mit Herrn Hannes Gebetsroither zur Ausübung der Fischerei im        

Rohbach beschlossen. 
 

Errichtung Löschwasserbehälter LPBZ Cumberland: 

Dienstbarkeitsvertrag mit Grundeigentümer 

Der Gemeinderat hat den Dienstbarkeitsvertrag mit der OÖ Landespflege- und Betreuungszentren GmbH für die         
Errichtung, Erhalt und Betrieb eines Löschwasserbehälters auf dem Grund des Dienstbarkeitsgebers beschlossen. 
 

Vereinbarung Löschwasseraktion mit Grundeigentümer 

Der Gemeinderat hat die Vereinbarung Löschwasseraktion des Landesfeuerwehrverbandes OÖ. mit der OÖ. LPBZ     
beschlossen. 
 

Umbenennung eines Teilstückes der Pfarrhofstraße auf Florianistraße: 

Der Gemeinderat hat die Umbenennung des Straßenzuges entlang des Feuerwehrgebäudes Richtung Anschluss          

Lambacher Straße auf den Namen Florianistraße beschlossen. 
 

Benennung der Gemeindestraße Gst.Nr. 1303 KG Roitham auf Kirchengasse: 

Der Gemeinderat hat die Benennung des Straßenzuges auf dem Gst.Nr. 1303 KG Roitham (Büro Beschta, Richtung 

ehemalige Raika) mit der Bezeichnung „Kirchengasse“ beschlossen. 

http://www.roitham.at


Roller, Hoverboard & Co im Straßenverkehr 

 

Kinder und Jugendliche sind gerne mobil, egal ob mit Rad, Roller, Hoverboard oder anderen Trendsportgeräten. 
Dabei kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen und die gesetzlichen Grundlagen sind häufig unklar. 
Wir klären über die rechtlichen Rahmenbedingungen auf: 
 
• Für Kinder bis 12 Jahren gilt beim Rad fahren eine gesetzliche Helmpflicht. Die Empfehlung dazu besteht 

natürlich auch über dieses Alter hinaus. 
 

• Der Gehsteig darf mit dem Fahrrad grundsätzlich nicht benutzt werden. Einzige Ausnahme stellen      
Kinderfahrräder (Felgendurchmesser max. 30cm) in Schrittgeschwindigkeit und unter Begleitung einer 
zumindest 16-jährigen Person dar, wenn keine Fußgänger gefährdet oder behindert werden. 

 

• Mit Rollern, Skateboards und anderen Trendsportgeräten darf nicht auf der Fahrbahn gefahren werden. 
 

• Der Gehsteig darf mit Rollern in Schrittgeschwindigkeit befahren werden, wenn dabei Fußgänger weder 
gefährdet noch behindert werden. 

 

• Kinder über 8 Jahre dürfen im öffentlichen Verkehr nur dann alleine unterwegs sein, wenn die             
Fortbewegungsmittel ausschließlich durch Muskelkraft betrieben werden (zB. Roller, Scooter;…). 

 

• Besitzt das Kind einen Radfahrerausweis, darf es auch mit elektrisch angetriebenen Fortbewegungsmitteln 
(E-Scooter) alleine im Straßenverkehr unterwegs sein – dann sind jedoch Fahrbahnen zu benutzen, auf 
welchen auch das Radfahren erlaubt ist. Ansonsten müssen Kinder unter 12 Jahren von einer Person     
beaufsichtigt werden, die mindestens 16 Jahre alt ist. 

 

• Kommt es infolge von Missachtung der genannten Regelungen zu einem Unfall, können sich haftungs- 
und schadenersatzrechtliche Ansprüche gegenüber den Erziehungsberechtigten ergeben. 

 
Quelle: ÖAMTC 

Duale Zustellung 

 

Die Gemeinde Roitham ist als moderner                 
Dienstleistungsbetrieb stets darum bemüht,             
Verwaltungsabläufe zu vereinfachen und noch           
bürgerfreundlicher und kostensparender zu         
gestalten. 
 

Sie haben Interesse und wünschen bis auf Widerruf 
die elektronische Zustellung von Gemeinde-
vorschreibungen per Email, so füllen Sie bitte das    
dafür vorgesehene Formular unter                 
www.roitham.at/Elektronische_Zustellung aus. 

Essen auf Rädern 

 

In unserem Gemeindegebiet gibt es die             
Möglichkeit, "Essen auf Rädern" zu bestellen. 
 

Zubereitet wird das Essen von Montag bis Freitag 
durch das Diakoniewerk Bad Wimsbach, die      
Zustellung erfolgt durch Mitarbeiter der Gemeinde 
Roitham am Traunfall. 
 

Der Tarif pro Essen beläuft sich auf € 6,90 und 
wird direkt vom Diakoniewerk verrechnet. 
 

Pro Haushalt kostet die Zustellung € 3,90 und wird 
von der Gemeinde im Nachhinein nach               
tatsächlichem Aufwand vorgeschrieben 
 
Für weitere Fragen bzw. zur Anmeldung können 
Sie sich gerne am Gemeindeamt melden. 
Tel: 07613/5155-0 



 

Blutspendeaktion 

 
 
 
 

Mittwoch, 07. April 2021 von 15:30 - 20:30 Uhr am Gemeindeamt / 1. Stock 
 
 

Blut spenden können alle gesunden Personen ab dem Alter von 18 Jahren im Abstand von 8 Wochen. 
Der vor der Blutspende auszufüllende Gesundheitsfragebogen und das anschließende vertrauliche Gespräch mit 
unserem Arzt dienen sowohl der Sicherheit unserer Blutprodukte, als auch der Sicherheit der Blutspender. 
Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis und Ihren Blutspendeausweis zur Blutspende mit. 
Den Laborbefund erhalten Sie nach ca. 5 Wochen per Post, somit wird die Blutspende für Sie auch zu einer 
kleinen Gesundheitskontrolle. 
 

Sie sollten in den letzten 3-4 Stunden vor der Blutspende zumindest eine kleine Mahlzeit und ausreichend    
Flüssigkeit zu sich nehmen und nach der Blutspende körperliche Anstrengungen vermeiden. 
 
Sie dürfen nicht Blut spenden, wenn Folgendes zutrifft: 
 
- Fieberblase In den letzten 4 Wochen: 
- offene Wunde, frische Verletzung - Infektionskrankheiten (Grippaler Infekt, 
- akute Allergie   Darminfektion bzw. Durchfall, etc;…) 
- Krankenstand und Kur   eine Impfung mit Lebendimpfstoff zB. 
   Schluckimpfung, Masern, Mumps, Röteln, BCG, etc. 
In den letzten 48 Stunden: - Einnahme von Antibiotika 
- eine Impfung mit Totimpfstoff  
  z.B. FSME, Influenza, Diphtherie, In den letzten 2 Monaten: 
  Tetanus, Polio, Meningokokken, - Zeckenbiss 
  Hepatitis-A/B, etc. 
 In den letzten 4 Monaten: 
In den letzten 3 Tagen: - Piercen, Tätowieren, Ohrenstechen,  
- Desensibilisierungsbehandlung (Allergien)   Akupunktur außerhalb der Arztpraxis, 
   Permanent Make up 
In den letzten 7 Tagen: - Magenspiegelung, Darmspiegelung 
- Zahnsteinentfernung - Kontakt mit HIV, Hepatitis-B, -C 
- Zahnextraktion 
- Wurzelbehandlung In den letzten 6 Monaten: 
 - Aufenthalt in Malariagebieten 
 

Für Fragen steht Ihnen die Blutzentrale Linz unter der kostenlosen Blutspende-Hotline: 0800/190190 bzw. 
per E-Mail spm@o.roteskreut.at zur Verfügung. 

Testmöglichkeiten - Covid19 

 
 

In der Umgebung befinden sich folgende Teststandorte: 
 

Gmunden Klinikum: Mo-Fr 06:00 - 07:45 Uhr und 16:00 - 19:45 Uhr Sa/So 09:00 - 15:00 Uhr 
Gmunden Kongresszentrum: Mo-Fr 12:00 - 19:00 Uhr Sa/So 09:00 - 12:00 Uhr 
Schwanenstadt Stadtsaal: Mo-So 08:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr 
 

Anmeldungen können online unter www.oesterreich-testet.at oder telefonisch unter 0800 220330 (7-22 Uhr) 
getätigt werden. 
Eine Testung ist auch ohne vorherige Anmeldung möglich, es kann hierbei jedoch zu Wartezeiten kommen. 
 
Des weiteren bieten auch einige Apotheken einen kostenlosen Antigen-Schnelltest an, hierfür ist unbedingt 
eine Anmeldung unter www.apotheken.oesterreich-testet.at notwendig. 
 

In unserer Nähe sind dies: 
Vital Apotheke/Stadl-Paura, Helios Apotheke/Laakirchen, Apotheke Zum goldenen Engel/Lambach,              
A1 Autobahn Apotheke/Vorchdorf, Almtalapotheke/Vorchdorf;... 



Unterstützungserklärungen 
 

Österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die in der Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde 
eingetragen sind (auch Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher), können für die nachstehend     
genannten Volksbegehren Unterstützungserklärungen abgeben. 
Die Abgabe einer Unterstützungserklärung ist in jeder österreichischen Gemeinde zu den Amtsstunden (Zeiten 
des Parteienverkehrs) oder online unter www.oesterreich.gv.at (mittels „Bürgerkartenumgebung“, insbesondere 
per „Handy-Signatur“) möglich. 
 
Aktuell können folgende Volksbegehren bei uns auf der Gemeinde unterstützt werden: 
 

• Stop der Prozesskostenexplosion 
• Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen 
• Stoppt Lebendtier-Transportqual 
• Recht auf Wohnen 
• Kauf Regional 
• Zivildienst-Volksbegehren 
• Black Voices 
• Kinderrechte-Volksbegehren 
• Freiraumvolksbegehren 
• Staatsbürgerschaft für Folteropfer 
• Wiedergutmachung der COVID-19 Maßnahmen 
• Impfpflicht: Notfalls JA 
• Impfpflicht: Striktes NEIN 
• Rücktritt Bundesregierung 
• Lieferkettengesetz-Volksbegehren 
 

Den genauen Wortlaut bzw. Inhalt der einzelnen Volksbegehren, welche unterstützt werden können, sind    
ebenso auf der Homepage www.oesterreich.gv.at ersichtlich. 

Geflügelpest-Verordnung 
 

Mit den Gemeindenachrichten Nr. 08/2020 vom 21. Dezember 2020 wurde informiert, dass in bestimmten   
Gebieten im Bezirk Gmunden (auch in Roitham am Traunfall), ein erhöhtes Geflügelpest-Risiko besteht und 
daher besondere Vorschriften für Geflügelhalter einzuhalten sind. Diese sind nach wie vor in Kraft! 
 

Es befinden sich entsprechende Informationen darüber auf der Homepage www.bh-gmunden.gv.at. 
 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass aufgrund der 1. Novelle 2021 der Geflügelpest-Verordnung 2001, 
BGBI. II Nr. 70/2021 gem. § 8 Abs. 1 die vorgegebene dauerhafte Haltung in Stallungen oder jedenfalls   
geschlossenen Haltungseinrichtungen für Geflügel bei Betrieben über 350 Stück in Gebieten mit erhöhtem  
Risiko ausnahmslos zu erfolgen hat. 
 

Lediglich für Betriebe unter 350 Stk. Geflügel gelten weiterhin die in § 8 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung   
definierten Ausnahmen - unter der Voraussetzung, dass eine getrennte Haltung von Enten und Gänsen zu     
anderem Geflügel erfolgt - für Ausläufe, wenn das sich darin befindliche Geflügel durch Netze, Dächer oder 
horizontal angebrachte Gewebe vor dem Kontakt mit Wildvögel geschützt wird oder zumindest Fütterung und 
Tränkung im Stallinnenbereich erfolgen. Derartige Ausläufe sind gegen Oberflächengewässer, an denen sich 
wild lebende Wasservögel aufhalten können, ausbruchsicher abzuzäunen. 
 

Jeder Verdacht auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Erreger der Geflügelpest ist bei der zuständigen    
Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen. 
Folgende Parameter sind zu melden: 
 

• Abfall der Futter– und Wasseraufnahme (von mehr als 20 %) 
• Abfall der Eierproduktion (um mehr als 5 % für mehr als 2 Tage) 
• Eine erhöhte Sterblichkeitsrate (höher als 3 % in einer Woche) 

Amtstage - öffentlicher Notar 

(im Gemeindeamt von 10-12 Uhr) 

 

April: 13.04.2021, 27.04.2021 
Mai: 11.05.2021, 25.05.2021 

 

Um Anmeldung unter 07614/20050 oder               
kanzlei@notar-wilthoner.at wird gebeten. 

Urlaub - Dr. Steinbichl 

 

Zu folgenden Zeiten ist unsere Ordination 
geschlossen: 

 

 - 04. Juni 2021 
 - 23. - 25. Juni 2021 
 

Tel: 07613/5686 



 
 

Märchenreise im Mai 

 
 
 
 

Märchenreise für Groß und Klein rund um das Gemeindegebäude mit vielen Geschichten, Rätseln und 
Mitmachstationen im ganzen Monat Mai. Außerdem gibt es wieder ein Gewinnspiel. 
Mehr dazu rechtzeitig in der Bücherei und auf unserer Homepage: www.buecherei-roitham.bvoe.at 

 

Weil`s besser schmeckt… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Karfreitag, 2. April 2021 von 15:00 - 18:00 Uhr 
 

mit einem Osterbasar 

 
Die aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnamen sind einzuhalten! 

 

Wir freuen uns auf Euren Besuch!  

 
Kommende Bauernmarkttermine: 07. Mai 2021 
 04. Juni 2021 
 02. Juli 2021 

http://www.buecherei-roitham.bvoe.at


Stellenausschreibung 

Fa. Ruttnigg GmbH 
 

Firma Ruttnigg GmbH stellt ein: 
 

• 1 LKW-Fahrer 
• 1 Pumpenfahrer 
 

Vollzeit (39 h), ab sofort 
€ 13,96 brutto/Stunde, € 10,96 Taggeld mit Bereit-
schaft zur Überzahlung - qualifikationsabhängig 
__________________________________________ 
 
• 1 Schalungsmonteur 
 

Vollzeit (39 h), ab sofort 
€ 15,04 brutto/Stunde mit Bereitschaft zur         
Überzahlung - qualifikationsabhängig 
 

Kontakt: Herr Ing. Wolfgang Ruttnigg unter 
0699/18864105 oder office@ruttnigg.at 

Reinigungskraft - privat 
 

Ich bin auf der Suche nach einer Reinigungskraft für 
ca. 2mal monatlich. 
Tel: 07613/5113 

Reinigungskraft - Privathaushalt 
 

Suche Reinigungskraft für Privathaushalt,           
stundenweise nach Vereinbarung. 
Tel: 0681/10371739 

Zwergziege zu verkaufen 
 

Verkaufe Zwergziege, weiblich, 5 Jahre alt. 
€ 30,- 
Angelika Hager, Tel: 0664/2047458 

Büro zu vermieten 
 

Fa. Stöttinger Immobilien vermietet im Projekt 
„Salzkammergut-Blick“ ( alte VS) ein kleines Büro 
zum Erstbezug. 
Nutzfläche ca. 29,47 m² inkl. KFZ-Stellplatz und 
Abstellraum 
Nettomiete inkl. BK, HK und KFZ-Stellplatz 
€ 264,- 
Jederzeit verfügbar! 
 

Kontakt: Herr Michael Stöttinger 0664/9732451  
oder 07614/21213 

Neubauwohnungen in der      

Grünen Lounge/Kemating           

zu verkaufen 

 
Das 4-Parteien-Wohnhaus wird aktuell errichtet und 
besteht aus 2 Wohnungen im Erdgeschoss sowie     
2 Wohnungen im ersten Stock. 
 
Die Erdgeschosswohnungen sind 100 m² groß und 
mit jeweils 100 m² Eigengarten ausgestattet. 
Den jeweils 100 m² großen Wohnungen im ersten 
Stock ist eine 25 m² große, eigene Loggia             
zugehörig. 
Jede Wohnung besitzt eine separate 40m² große 
Doppelgarage mit einem Abstellraum. 
 
Alle Wohnungen bestehen aus 4 Zimmern, Bad inkl. 
Dusche & Badewanne, Abstellraum für           
Waschmaschine und 3 Schlafzimmern. 
Zudem verfügen alle Wohnungen über ein        
Glasfaserkabel für schnelles Internet. 
 
Das Gebäude wird mit einer Photovoltaikanlage 
ausgestattet, damit die Betriebskosten niedrig      
gehalten werden können. 
Beheizt wird dieses Objekt durch eine                  
Luftwärmepumpe. 
 
Voraussichtlicher Bezugstermin: 25. Oktober 2021 
 
Provisionsfreier Verkauf - OHNE Maklergebühr 
 
Preis Wohnung im EG: € 365.750,- 
Preis Wohnung im OG: € 355.750,- 
 
Eine Erdgeschosswohnung wurde bereits verkauft! 
 
Sollten Sie nähere Informationen benötigen oder 
wollen die genaue Bauausführungsbeschreibung 
haben kontaktieren Sie uns gerne via E Mail unter: 
 

gruenelounge@gmx.net 

Stellenangebote 

Gasthof Dickinger 

 

Zur Verstärkung unseres Teams stellen wir ein: 
 

• Lehrling Koch/Köchin 
• Lehrling Gastronomiefachmann/frau 
• Aushilfe im Service 
• Praktikant/in im Sommer 2021 
 

Je nach Vereinbarung Teil– oder                         
Vollzeitbeschäftigung! 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an 
office@gasthof-dickinger.at 
 

Bei Fragen können Sie uns telefonisch unter der 
Nummer 07245/25475 erreichen. 

Monteur-, Ausweich-, 

Ferienwohnung zu vermieten 

 

Wir vermieten kurzfristig eine 100 m² große, voll 
möblierte Wohnung in Wangham. 
Parkplätze vorhanden. 
Kontaktaufnahme bei Familie Raffelsberger unter 
0664/3003320 



 

Änderung bei Abgabe alter XPS-Dämmplatten im ASZ 

 

   Bisher wurden XPS-Dämmplatten („Styrodur“) in allen Altstoffsammelzentrum (ASZ)   
   kostenlos übernommen. Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen können ab 1. März 2021  
   im ASZ nur mehr Abfälle von neuen, sauberen XPS-Dämmplatten von aktuellen 
   Baustellen kostenlos übernommen werden. 

 

Die Entsorgung alter XPS-Dämmplatten aus Abbruch- und Sanierungsbaustellen wird kostenpflichtig. 
Dies ist notwendig, da alte XPS-Dämmplatten FCKW sowie flammhemmende Inhaltsstoffe beinhalten und 
daher als gefährlicher Abfall eingestuft sind. Ab 1. März betragen daher die Entsorgungskosten für alte 
XPS-Dämmplatten 5,50 Euro/kg. Diese werden separat gesammelt und in einer Sonderabfallverbren-
nungsanlage entsorgt. 
Es werden nur Kleinmengen aus privaten Haushalten angenommen, die keine bzw. nur geringe              An-
haftungen wie Putz, Kleber oder Farbe aufweisen. Die maximale Abgabemenge pro Anlieferung beträgt 1 
m3. Gewerbemengen werden nicht angenommen.  
Die bei aktuellen Baustellen verwendeten neuen XPS-Dämmplatten enthalten keine gefährlichen            
Inhaltsstoffe und können daher in der Restabfalltonne sowie im ASZ im Sperrabfall bzw. EBS (nur in    
ausgewählten ASZ) entsorgt werden. 
 

Vor Abgabe melden Sie sich bitte beim ASZ-Personal. 
Für die Entsorgung von größeren Mengen an XPS-Dämmplatten oder von Gewerbemengen wenden Sie 
sich bitte an die private Entsorgungswirtschaft. 

 
 
Liebe Sportfreunde in Roitham am Traunfall! 
 
 
Als Obmann der Sportunion, möchte ich euch auf diesem Weg eine kurze Information geben: 
 

Das Sportjahr 2020/21 durften wir, trotz aller Anstrengung, nicht wie üblich durchführen und   
mussten den Turnbetrieb wieder abbrechen. 
Dadurch konnte auch das Saisonende mit dem altbekannten Schauturnen, das heuer für           
20. März geplant war, nicht stattfinden. 
 

Wir, als Sportunion, werden, falls es angeboten wird, das heurige Ferienprogramm mitgestalten 
und alles daran setzen, im kommenden Oktober einen annehmbaren Turnbetrieb zu realisieren. 
Bei diesbezüglichen Fragen, könnt' ihr euch gerne persönlich oder telefonisch (0699/1107997) 
bei mir melden. 
 

Ein großes DANKE möchte ich noch an mein Vorturner-Team und die Gönner der Sportunion 
Roitham aussprechen, die uns trotz der Corona-Lage wieder unterstützt haben. 
 

Ich wünsche euch einen schönen, gesunden Sommer und freue mich mit meinem Team auf das 
neue Sportjahr 2021/22. 
 

Euer Sport-Union Obmann 
 

Gerald Jakobi 
Traunsteinblick 12 

 

              Flurreinigungsaktion 2021 

 
 

 Der Umweltausschuss der Gemeinde Roitham am Traunfall veranstaltet die  
 Flurreinigungsaktion aufgrund der aktuellen Corona-Situation heuer in einer 
 etwas anderen Art. 

 

Bis Ende April 2021 besteht die Möglichkeit, in Kleingruppen oder als Familie für die Umwelt 
unterwegs zu sein, um unsere Gemeinde zu säubern. 
 

Zubehör wie die dafür vorgesehenen Müllsäcke und Handschuhe können ab 05. April 2021 am 
Gemeindeamt abgeholt werden. 
 

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahmen und bedanken uns vorab bei euch! 



 
 
   Frühlingsgefühle in Wald und Flur 

 
 

 
Mutter Natur hat den Frühlingswecker gestellt, in der Flora und Fauna ist es an der Zeit, aufzustehen.    
Lange und erholsam war der Winterschlaf, die Winterruhe und die Zeit der Entbehrungen, doch jetzt ist 
eine Aufbruchsstimmung bei Mensch und Tier spürbar. 
Die heimischen Wälder, Felder und Wiesen sind der Boden für neues Leben. Es sind Kraftorte, die wir 
Menschen insbesondere im Frühling aufsuchen. Orte, die uns frische Energie vermitteln. 
Denn im Frühling bekennt die Natur wieder Farbe: Am Waldrand duftet das Grün und Buschwindröschen, 
Schlüsselblume und Veilchen sorgen für einen optischen Paukenschlag. 
 
Schutz für den Nachwuchs 

Doch wie so oft gilt es auch den Kraftplatz Natur zu teilen. „Der Wald und andere Lebensräume sind vor 
allem auch Lebensraum für unzählige Tiere. Von Ende April bis Mitte Juni erreicht die Brutzeit für     
Wildtiere ihren Höhepunkt“, so Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner. 
Stockenten, Wildscheine, Füchse und Feldhasen sorgen jetzt schon dafür, dass der Naturkindergarten gut 
gefüllt ist. 
Wer also dieser Tage einen Schritt in die Natur setzt, sollte stets eines im Gepäck haben: Respekt.  
So sollten insbesondere im Frühling zum Schutz der jungen Wildtiere Hundehalter ihre Vierbeiner an die 
Leine nehmen. Gerüche, Geräusche und Bewegungen von jungem Wild wecken mitunter Jagdinstinkte, 
gegen die Hundebesitzer machtlos sind. 
Aufgeschreckte und gehetzte Wildtiere laufen auf Straßen und können Unfälle verursachen. Ein trächtiges 
Reh sogar im Schockzustand die Kitze verlieren. Da muss der Hund das Tier gar nicht erwischen. 
 
Keine menschlichen Eingriffe 

„Oft ist der Mensch selbst nicht unbeteiligt. So kann falsch verstandene Tierliebe lebensbedrohliche Folgen 
haben. Vermeintlich zurückgelassene Jungtiere sollen nicht aufgenommen werden“, appelliert Wildbiologe 
Christopher Böck, Geschäftsführer des Oberösterreichischen Landesjagdverbandes. 
So kommt zum Beispiel die Häsin nur einmal am Tag zu ihren Jungen, um sie zu säugen. 
Auch Gelege, also Vogeleier, sollen auf keinen Fall berührt werden. Das Muttertier beobachtet aus sicherer 
Entfernung genau die Störenfriede und traut sich nicht zum Nest, solange die Eindringlinge in der Nähe 
sind und so kühlen die Eier aus… 
Lassen wir also den Wildtieren ihre Ruhezonen, bleiben wir auf den Wegen und erfreuen wir uns über den 
herrlichen Anblick und die wunderbare Natur in unserer Gemeinde – die Tiere, aber auch die Jägerinnen 
und Jäger danken es Ihnen! 
„Die Lebensräume in Wald und Flur können nur funktionieren, wenn sich alle Nutzer des grünen          
Stellenwerts bewusst sind. Im Mittelpunkt der Arbeit der oberösterreichischen Jägerinnen und Jäger steht 
der Naturschutz. Und damit auch der Schutz der Wildtiere. Die Natur sagt Weidmannsdank“ erklärt     
Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner abschließend.  
 

Auf der Website www.fragen-zur-jagd.at eröffnet der OÖ Landesjagdverband interessante Einblicke in 
die Welt der Jägerinnen und Jäger sowie unserer heimischen Wälder und Wildtiere. Schauen Sie doch ein-
mal hinein. 
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